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Anforderungen für Tiere, die neu ins Herdebuch einer bestimmten Rasse aufgenommen wer-

den (Artikel 22 Absatz 8 Buchstabe b der TZV [SR-Nr 916.310], Stand 05.11.2014) 

 

Direkte Nachkommen von Neuaufnahmen können ebenfalls ins Herdebuch aufgenommenen werden 
und erhalten vom Bund den halben Herdebuchbeitrag (Artikel 22 Absatz 8 Buchstabe B der TZV ( SR 
916.310). Entsprechend fehlt bei diesen Tieren ein Teil der Abstammung (Grosseltern). Die Anforde-
rungen für den Bezug des halben Herdebuchbeitrags an direkte Nachkommen von Neuaufnahmen 
sind: 

 Tiere, die die typischen Rassenmerkmale aufweisen, aber mit unvollständiger Abstammung 
(in den ersten zwei Generationen) neu ins Herdebuch aufgenommen werden.  

 Die Abstammung von mindestens einem Eltern- oder Grosselternteil muss bei einer Neuauf-
nahme unbekannt sein. 

 0-prozent Blutanteil gibt es nicht, der Begriff heisst „unbekannt“.  

 Für neu ins Herdebuch aufgenommene Tiere ist nicht der Blutanteil massgebend. 

 Das neu ins Herdebuch aufgenommene Tier muss die typischen Rassenmerkmale aufweisen. 
Das Tier muss durch Experten, respektive Verbindungspersonen, der ZO als rassetypisch für 
die entsprechende Rasse beurteilt worden sein (gemäss Rassenbeschrieb der ZO). 

 Das neu ins Herdebuch aufgenommene Tier muss mit dem Datum der Neuaufnahme verse-
hen sein. Dies ist wichtig für die Auslösung des Bundesbeitrages zur Unterstützung der Her-
debuchführung.  

 Für das neu ins Herdebuch aufgenommene Tier kann die ZO 100 % Blutanteil der entspre-
chenden Rasse zuteilen  Mit dieser Massnahme kann erreicht werden, dass Nachkommen 
der 2. Generation dieses Tiers, als reinrassige Tiere ins HB aufgenommen werden könnten. 
Es steht den ZO frei, ob sie diese Massnahme anwenden oder nicht. 

 Das neu ins Herdebuch aufgenommene Tier und dessen direkten Nachkommen erhalten den 
halben Bundesbeitrag zur Herdebuchführung. 

 

Siehe nachfolgendes Beispiel: 
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Abrechnung für eine Neuaufnahme und deren Nachkommen 

 

Die Abstammung von mindestens einem Eltern- oder Grosselternteil muss bei einer Neuaufnahme 
unbekannt sein. 

 

Beitragsberechtigtes 
Herdebuchtier   Eltern 

 
Grosseltern 

       

    
100% 

 

 
  100% 

   

 
  

  
100% 

 100%   
    

Neuaufnahme   
  

Abstammung  
bekannt / unbekannt  

 

Halber Beitrag 
 

Abstammung  
unbekannt 

   

    

Abstammung  
bekannt / unbekannt 

             

      

    
100% 

 

 
  100% 

   

 
  

  
100% 

 100%   
    Direkter Nachkomme 

von Neuaufnahme   
  

100% 

 Halber Beitrag 
 

(muss auch wie eine 
Neuaufnahme behan-

delt werden) 
 

100% 
   

  
Neuaufnahme 

 

Abstammung  
unbekannt 

             

      

      

    
100% 

 

 
  100% 

   

 
  

  
100% 

 100%   
    Voller Beitrag   
  

100% 
 

  
100% 

   

    
100% 

 

    
Neuaufnahme 

  


